
materiell-technische Territorialstruktur 570

materiell-technischen Basis zukommt. 
Für die nächsten fünf Jahre nehmen 
wir uns vor, die materiell-technische 
Basis so auszubauen, daß sic den Er
fordernissen der entwickelten soziali
stischen Gesellschaft noch weitaus 
vollständiger entspricht und sich die 
grundlegenden Voraussetzungen zum 
allmählichen Übergang zum Kommu
nismus mehr und mehr herausbildcn.“ 
(Honecker, IX. Parteitag, S. 48) -> 
Sozialismus, —materiell-technische 
Basis des Kommunismus

materiell-technische Territorial
struktur: in der sozialistischen Ge
sellschaft die Ausstattung des Terri
toriums oder eines Teilgebietes mit 
Anlagen und Netzen des Verkehrs
wesens, der Energie- und Wasser
wirtschaft, des Post- und Fernmelde
wesens sowie mit Anlagen, die un
mittelbar der Verbesserung der Ar- 
beits- und Lebensbedingungen der 
Werktätigen dienen, z. B. Wohnun
gen, Einrichtungen der Volksbildung, 
des Handels, der Dienstleistungen, 
des Gesundheits- und Sozialwesens, 
für Kultur, für Sport und für Erho
lung. Die m. T. ist allgemein gegen
ständliche Bedingung sowohl der Pro
duktion als auch der Lebensweise. Sie 
wird von allen Betrieben und Ein
richtungen sowie von der Bevölke
rung in Anspruch genommen. Die ma
teriell-technischen Bereiche (Basisbe
reiche) lassen sich folgendermaßen 
gruppieren: a) technische Basisbe
reiche: Verkehrswesen, Energiewirt
schaft, Wasser- und Abwasserwirt
schaft, Post- und Fernmeldewesen, 
elektronische Rechentechnik, Melio
rationswesen, Katastrophenschutz, 
Schutz von Boden, Luft und Wasser, 
Straßenreinigung, Müllbeseitigung 
und -Verwertung, Beleuchtungswesen, 
(evtl, auch) Bauwirtschaft; b) Basis- 
berciche der materiellen und finan
ziellen Versorgung: Groß- und Ein
zelhandel, Gastronomie, hauswirt- 
schaftlichc Dienstleistungen, Repara
turen, Bank- und Sparkassenwesen, 
Versicherungswesen; c) Basisbereiche

der Bildung, der kulturellen und so
zialen Betreuung (meist einschließlich 
b und d): Bildungswesen (Kindergar
ten bis Hochschulwesen), Büchereien, 
Archive, Akademien und Institute, 
Rundfunk und Fernsehen, Theater-, 
Konzert- und Lichtspielwesen (ein
schließlich sonstiger Unterhaltungs
und Vergnügungsstätten), Wohnungs
wirtschaft, Gesundheitswesen, Heim- 
und Pflegcwesen, Kleinkindbetreu
ung, Jugendbetreuung, Sport und 
Touristik, Erholungswesen; d) admi
nistrative und politische Basisberei
che : Gebäude und Anlagen der 
Staatsverwaltung, der gesellschaft
lichen Organisationen. Die Grund
fonds dieser Bereiche sind ein we
sentlicher Bestandteil der Grund
fondsstruktur der Volkswirtschaft. 
Ihr Anteil beträgt in der DDR etwa 
zwei Drittel.

Meeresbodenvertrag (Vertrag über 
das Verbot der Stationierung von 
Kernwaffen und anderen Massenver
nichtungswaffen auf dem Boden der 
Meere und Ozeane und in deren 
Untergrund): am 11. 2. 1971 in Mos
kau, Washington und London zur 
Unterzeichnung ausgelegt und am
18. 5. 1972 in Kraft getreten. Die 
Unterzeichner des M. verpflichten 
sich, „auf dem Meeresgrund und 
Ozeanboden und in deren Unter
grund außerhalb der äußeren Grenze 
der Meeresgrundzone . . . keine Kern
waffen oder irgendwelche anderen 
Arten von Massenvernichtungswaffen 
sowie keine spezifisch für die Lage
rung, Erprobung oder Nutzung sol
cher Waffen bestimmte Bauten, Ab
schußvorrichtungen oder andere Ein
richtungen zu errichten oder zu statio
nieren“. (Art. 1) Durch diese Be
stimmungen erhalten Meeresgrund, 
Ozeanboden und deren Untergrund 
faktisch den Charakter einer kernwaf
fenfreien Zone. Alle Vertragsstaaten 
erhalten durch den M. ein größeres 
Maß an Sicherheit, da die kernwaf
fenbesitzenden Staaten weder vor 
den Küsten ihrer Verbündeten noch


